
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2020/3/11 VGW-
101/042/1048/2019

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.2020

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

11.03.2020

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs3

Rechtssatz

Voraussetzung für die Einleitung eines Verbesserungsauftragsverfahrens nach § 13 Abs. 3 AVG ist die Kenntnis des

Gegenstandes des dem Verfahren zugrundeliegenden Antrags und die Prüfung des Antragsgegenstandes.

Schlagworte

Anbringen; Mangel; Verbesserungsauftrag; Gegenstand des Verfahrens
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